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§ 8 

Bei Inkrafttreten dieser Verordnung bereits vorhandene Ver
unstaltungen der Landschaft sind auf Verlangen der Unteren 
Naturschutzbehörde ganz oder teilweise zu beseitigen, wenn 
dies den Betroffenen zuzumuten oder ohne größere Aufwen
dungen möglich ist. Behördlich genehmigte Anlagen werden 
hierdurch nicht berührt. 

§ 9 

Zuwiderhandlungen gegen die Vorschriften dieser Verordnung 
werden nad1 den §§ 21 und 22 des Reichsnaturschutzgesetzes 
bestraft. 

§ 10 

Diese Verordnung tritt am Tage ihrer Verkündung im Amtsblatt 
des Saarlandes in Kraft. 

Gleichzeitig treten die Landschaftsschutzverordnungen des 
Landrates St. Ingbert vom 26. April 1938 [Kreisamtsbl. S. 45), 
vom 1. März 1952 [Amtsbl. S. 602) und vom 4. April 1952 
[Amtsbl. S. 413) sowie die Anordnungen des Landrates St. Ing
bert zur einstweiligen Sicherstellung von Landschaftsschutz
teilen vom 15. Februar 1958 [Amtsbl. S. 189) und vom 6. Juli 
1962 [Amtsbl. S. 459) außer Kraft. 

Die Außerkraftsetzung der obenerwähnten Verordnung des 
Landrates St. Ingbert vom 26. April 1938 erfolgt jedoch mit der 
Einschränkung, daß die gemäß dieser Verordnung in das Land
schaftsschutzbuch des Landkreises St. Ingbert unter den laufen
den Nummern drei, vier, fünf und sieben eingetragenen Land
schaftsbestandteile auch weiterhin unter dem Schutz des Reichs
natursrhutzgesetzes und der dazu erlassenen Durchführungsver
ordnung stehen. 

St. Ingbert, den 2. Juni 1970 
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Der Landrat des Kreises St. Ingbert 

- Untere Natursdiutzbehörde -

Schwarz 

SAARLAND 

Der Minister 
für Finanzen und Forsten 

Saarbrücken, den 10. Juli 1970 

111-B/IV - Tgb. Nr. 374/70 - S 3127 A 

An die 

Oberfinanzdirektion 
Saarbrücken 

Erlaß 
betreffend Verteilung der Einheitswerte der Betriebe der Land

und Forstwirtschaft nach § 49 BewG 

1. Eine Verteilung der Einheitswerte erfolgt nur, soweit dies 
für die Besteuerung erforderlich ist. 

a) Für Zwecke der Grundsteuer bedarf es keiner Verteilung: 
Der Einheitswert wird dem Eigentümer des Grund und 
Bodens in voller Höhe zugerechnet, da er nach § 7 Abs. 1 
Nr. 2 GrStG Schuldner der Grundsteuer für den gesamten 
Betrieb ist. Sind an einem Betrieb der Land- und Forst
wirtschaft mehrere beteiligt (Fälle einer bürgerlich-recht
lichen Gesamthandsgemeinschaft oder Bruchteilsgemein
schaft), so sind sie nach § 7 Abs. 2 GrStG Gesamtschuld
ner. 

b) Für Zwecke der Vermögensteuer-Veranlagung ist die Ver
teilüng der Einheitswerte erst zu dem Zeitpunkt durchzu
führen, zu dem die Einheitswerte gemäß Artikel 3 Abs. 1 
BewÄndG 1965 erstmals bei der Festsetzung von Steuern 
zugrunde gelegt werden. Ob bei denjenigen, auf die der 
Einheitswert zu verteilen ist, eine Heranziehung zur Ver
mögensteuer in Betracht kommt, kann nur das für die 
Veranlagung zur Vermögensteuer zuständige Wohnsitz
Finanzamt beurteilen. Die Bewertungsstelle stellt daher 

zunächst nur den vollen Einheitswert des Betriebs fest 
und gibt ihn dem Wohnsitzfinanzamt bekannt. Erst wenn 
das Wohnsitzfinanzamt der Bewertungsstelle mitteilt, daß 
eine Verteilung des Einheitswerts nach § 49 Sätze 1 bis 3 
BewG für Zwecke der Vermögensteuer-Veranlagung er
forderlich ist, wird das Verteilungsverfahren durchge
führt. 

Entsprechend ist eine Verteilung für Zwecke dP.r Erb
sdlaftsteuer oder der Grunderwerbsteuer erst durchzu
führen, wenn das für die Veranlagung dieser Steuern zu
ständige Finanzamt mitteilt, daß es einP.r solchen Ver
teilung zur Ermittlung des anteiligen Einheitswerts [§ 23 
Abs. 3 ErbStG, § 12 Abs. 2 GrEStG) bedarf. 

2. Eine Verteilung des Einheitswerts kommt in den Fällen des 
§ 34 Abs. 4 BewG in Betracht. Hierbei handelt es sich insbe
sondere um Verpachtungen, bei denen in den Betrieb des 
Verpächters auch die dem Eigentümer des Grund und 
Bodens nicht gehörenden Wirtschaftsgüter [stehende und 
umlaufende Betriebsmittel, ggfs. auch Gebäude), die der Be
wirtschaftung des Betriebs dienen, einbezogen sind. 

Der Einheitswert i~t jedoch nur dann zu verteilen, wenn 

a) entweder der Anteil eines anderen Beteiligten als des 
Eigentümers des Grund und Bodens mindestens 1000 DM 
beträgt. In diesem Falle ist für jeden der Beteiligten der 
entsprechende Anteil festzustellen, 

b) oder die Anteile mehrerer anderer Beteiligter als des 
Eigentümers des Grund und Bodens zusammen minde
stens 1000 DM betragen. In diesen Fällen ist für den 
Eigentümer des Grund und Bodens der um die Anteile 
der anderen Beteiligten gekürzte Wert festzustellen. Für 
einen anderen Beteiligten erfolgt jedoch eine Feststellung 
nur, wenn sein Anteil mindestens 1000 DM beträgt. 

3. Sind in den Einheitswert einer Gesellschaft oder einer Ge
meinschaft des bürgerlichen Rechts Wirtschaftsgüter [Boden, 
Gebäude, Betriebsmittel) einbezogen worden, die einem Be
teiligten allein [ggfs. auch mit anderen, jedoch nicht mit 
allen zusammen) gehören [Fälle des § 34 Abs. 6 BewG), so 
gelten für die Verteilung folgende Besonderheiten: 

a) Welcher Teil des Einheitswerts auf Wirtschaftsgüter ent
fällt, die einzelnen Beteiligten gehören, ist nach den 
Grundsätzen der Nr. 4 ff. dieses Erlasses zu ermitteln. Be
trägt dieser Teil des Einheitswerts weniger als 1000 DM, 
so wird der Einheitswert den Beteiligten so zugerechnet, 
als ob alle Wirtschaftsgüter im gemeinschaftlichen Eigen
tum der Beteiligten stünden. 

b) Beträgt der Teil des Einheitswerts, der auf Wirtschaftsgü
ter entfällt, die einzelnen Beteiligten gehören, mindestens 
1000 DM, so ist der Einheitswert vor seiner Verteilung 
nach Bruchteilen um den entsprechenden Betrag zu kür
zen. Bei den Beteiligten ist ein Betrag für die ihnen gehö
renden Wirtschaftsgüter jedoch nur anzusetzen, wenn er 
mindestens 1000 DM beträgt. 

4. Die Verteilung ist entsprechend der Zusammensetzung des 
Einheitswerts getrennt zu berechnen für 

a) den Wohnungswert, 

b) die Vergleichswerte bzw. Einzelertragswerte der einzel
nen Nutzungen, Nutzungsteile sowie der Arten der sonsti
gen land- und forstwirtschaftlichen Nutzung, 

c) die Abschläge und Zuschläge, 

d) die nach §§ 42 bis 44 BewG gesondert zu bewertenden 
Wirtschaftsgüter. 

5. Der Wohnungswert ist dem Eigentümer des Wohngebäudes 
zuzurechnen. 

6. Bei der Verteilung der Vergleichswerte der einzelnen Nut
zungen und Nutzungsteile entfallen auf die einzelnen Wirt
schaftsgüter die folgenden Anteile in vom Hundert des 
jeweiligen Werts: 
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